
Änderungsantrag  
 
 
der Fraktion der SPD, der Fraktion Die Linke und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
 
zur Vorlage – zur Beschlussfassung – über 

 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2020/2021 
(Nachtragshaushaltsgesetz 2020 – NHG 20) – Drucksache 18/2609 – 
 
Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:  
 
Die Vorlage – zur Beschlussfassung – Drucksache 18/2609 – wird mit folgenden 
Änderungen angenommen: 
 

1. Artikel 1 wird wie folgt geändert: 
 

a) Nr. 1 wird wie folgt neu gefasst: Schlussrechnung SenFin 
 

b) Nr. 2 wird wie folgt neu gefasst: Schlussrechnung SenFin 
 

c) Als neue Nr. 3 wird eingefügt: 
 
‚§ 2 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 

„(1) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird wegen der Corona-Pandemie und 
ihrer Folgen ermächtigt, auf Grundlage eines Feststellungsbeschlusses des 
Abgeordnetenhauses über das Bestehen einer Störung des 
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts nach Art. 87 Abs. 2 Satz 2 HS 2 
BlnVerf und einer außergewöhnlichen Notsituation nach § 2 
BerlSchuldenbremseG in Höhe von bis zu 6.000.000.000 Euro Kredite im 
Haushaltsjahr 2020 aufzunehmen. Soweit die Kredite nach Satz 1 im 
Haushaltsjahr 2020 nicht in voller Höhe benötigt werden, müssen sie einer 
Rücklage zur Bewältigung der Notlage, ihrer Folgen und zur Beseitigung der 
Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts auch über das Planjahr 
2021 hinaus zugeführt werden. Vorrangig dieser Rücklage sind auch die 
zukünftigen Haushaltsüberschüsse zuzuführen. Jede Entnahme aus dieser 
Rücklage, soweit nicht im Haushaltsplan vorgesehen, bedarf der Zustimmung 
des Hauptausschusses. Nach Satz 1 aufgenommene Kredite sind beginnend 
mit dem Haushaltsjahr 2023 über einen Zeitraum von 27 Jahren in 
gleichmäßigen Raten zu tilgen, soweit nicht das Abgeordnetenhaus 
konjunkturbedingt im jeweiligen Haushaltsgesetz anders beschließt. Erfolgt 
diese Kreditaufnahme in fremder Währung, so ist das damit verbundene 
Wechselkursrisiko bezüglich des Kapitals und der zu zahlenden Zinsen in 
voller Höhe durch Wechselkurssicherungsgeschäfte auszuschließen.“‘ 

 
d) Die bisherige Nr. 3 wird zu Nr. 4 und erhält folgende Fassung: 

 
‚§ 5 erhält folgende Fassung: 
 

„§ 5 Haushaltsüberschreitungen 
 

(1) Der Betrag nach § 37 Absatz 1 Satz 4 der Landeshaushaltsordnung wird 
für 2020 und 2021 auf jeweils 5.000.000 Euro festgesetzt. Sofern über- und 
außerplanmäßige Ausgaben im Einzelfall den in Satz 1 festgelegten Betrag, 
im Falle der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen einen Betrag von 50.000.000 
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Euro, überschreiten sollen, sind sie vor Einwilligung der Senatsverwaltung für 
Finanzen dem Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses im 
Konsultationsverfahren zur vorherigen Zustimmung vorzulegen. 
(2) Der Betrag nach § 38 Absatz 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung wird 
für 2020 und 2021 auf jeweils 15.000.000 Euro festgesetzt. Für die im 
Zusammenhang mit der Anmietung neuer oder zusätzlicher Büroflächen für 
die Bezirke oder die Hauptverwaltung entstehenden Miet- und Betriebskosten 
wird dieser Betrag auf jeweils 50.000.000 Euro, begrenzt auf einen Zeitraum 
von höchstens 10 Jahren festgelegt. Sofern über- und außerplanmäßige 
Verpflichtungsermächtigungen den in Satz 1 festgelegten Betrag 
überschreiten sollen, sind sie vor Einwilligung der Senatsverwaltung für 
Finanzen dem Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses im 
Konsultationsverfahren zur vorherigen Zustimmung vorzulegen. 
(3) Der Betrag nach § 37 Absatz 4 Satz 1 der Landeshaushaltsordnung wird 
für 2020 und 2021 für über- und außerplanmäßige Ausgaben auf jeweils 
50.000 Euro festgesetzt. Für über- und außerplanmäßige 
Verpflichtungsermächtigungen wird der Betrag nach § 38 Absatz 1 Satz 2 in 
Verbindung mit § 37 Absatz 4 Satz 1 der Landeshaushaltsordnung für 2020 
und 2021 auf jeweils 50.000 Euro festgesetzt. 
(4) Auf Beschluss des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses können 
die nötigen Verpflichtungen eingegangen werden, um einen 
Unternehmensvertrag mit den Berliner Bäder-Betrieben abzuschließen.“‘ 

 
e) Als neue Nr. 4 wird eingefügt: 

 
‚§ 11 S. 2 erhält folgende Fassung: 

 
„Die Senatsverwaltung für Finanzen kann mit vorheriger Zustimmung des 
Hauptausschusses Ausnahmen zulassen.“‘ 

 
f) Als neue Nr. 5 wird eingefügt: 

 
‚Als § 12 a wird neu eingefügt: 

 
„Isolierte Jahresabschlüsse der Bezirke, SIWA 

 
(1) Die isolierten Jahresabschlüsse der Bezirke für die Haushaltsjahre 2020 
und 2021 werden neutral gestellt; die Ergebnisvorträge der Bezirke aus den 
Jahren 2018 und 2019 gelten insoweit fort. 
(2) Für die Planjahre 2020 und 2021 sind haushaltswirtschaftliche Sperren 
nach § 41 LHO innerhalb des SIWA nur mit Zustimmung des 
Hauptausschusses zulässig. Eine Corona-bedingte Revision ist 
ausgeschlossen.“‘ 

 
g) Die bisherige Nr. 4 wird zu Nr. 6. Schlussrechnung SenFin 

 
 
 
 
 
 


